Vereinbarung

zwischen 
der Firma A
(nachfolgend Verkäufer)
und

der Firma XY
mit Sitz in

…………..
…………..

(nachfolgend Käufer)

betreffend der Maschine:
ABCD
Serie-Nr. ………….

(nachfolgend die Maschine)

Änderung der Luftreinhaltevorschriften für Baumaschinen

Der Bundesrat hat am 19. September 2008 die Luftreinhalte-Verordnung geändert. Ab 1. Januar 2009 gelten für Baumaschinen und deren Partikelfiltersystem die Anforderungen wie in Art.19 aufgeführt. 
Neue Baumaschinen dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn ihre Konformität mit den Anforderungen nach Anhang 4 Ziffer 3 nachgewiesen ist.
31 Anforderungen an Baumaschinen 
1. Die Emissionen von Baumaschinen müssen die für ihr Baujahr massgebenden Anforderungen an mobile Maschinen und Geräte nach der Richtlinie 97/68/EG3 einhalten. 

2. Die Emissionen von Baumaschinen dürfen zudem den Anzahlwert von 1×1012 1/kWh für Feststoffpartikel mit einem Durchmesser ab 23 nm im Abgas nicht übersteigen, ermittelt nach dem anerkannten Stand der Technik, namentlich nach dem Programm der UN/ECE zur Partikelmessung4 und nach den Prüfzyklen NRSC und NRTC der Richtlinie 97/68/EG. 

3. Die Anforderungen nach Absatz 2 gelten als eingehalten, wenn die Baumaschine mit einem Partikelfiltersystem betrieben wird, das die Anforderungen nach Ziffer 32 erfüllt. 

32 Anforderungen an Partikelfiltersysteme
1. Partikelfiltersysteme für Baumaschinen müssen: 
a. 97 Prozent der Feststoffpartikel mit einem Durchmesser von 20 bis 300 nm im Neuzustand und nach einem Dauerlauf von 1000 Stunden bei einer typischen Anwendung abscheiden; 

b. 90 Prozent der Feststoffpartikel während des Regenerationsvorgangs abscheiden; 

c. über eine elektronische Überwachung verfügen, die funktionsgefährdende Druckverluste aufzeichnet und dabei Alarm auslöst, sowie bei einem Schaden die Zufuhr von Additiven unterbricht; 

d. bei freier Beschleunigung des Motors den Trübungskoeffizienten von 0,15 m-1 unterschreiten; 

e. so gebaut sein, dass ihr Einbau in umgekehrter Durchströmungsrichtung verunmöglicht ist; 

f. über eine Reinigungs- und Wartungsanleitung verfügen; 

g. ohne kupferhaltige Zusätze oder katalytische kupferhaltige Beschichtungen im Abgasbehandlungssystem betrieben werden; und 

h. die bei ihrem Betrieb entstehenden sekundären Schadstoffemissionen so weit begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist. 

2. Die Messverfahren sowie die Prüfabläufe richten sich nach dem anerkannten Stand der Technik, namentlich nach der SNR 2772055. 

Lieferung der Maschine ohne Partikelfilter 
Aus einem der vier folgenden Gründen verlangt der Käufer vom Lieferanten, dass die Maschine ohne Partikelfilter geliefert, resp. in Verkehr gesetzt wird:
1.
Der Käufer muss die Maschine nicht mit einem Partikelfilter ausrüsten, weil diese in einem Steinbruch oder in einer Kiesgrube eingesetzt wird.

2.
Der Käufer beabsichtigt, die Maschine zu exportieren.
3.
Der Käufer wird den Partikelfilter selber montieren oder durch einen Dritten aufbauen lassen.
4.
Der Käufer beabsichtigt, die technischen Maßnahmen zu ergreifen, damit die Emissionen der Maschine den Anzahlwert von 1x1012 1/kWh für Feststoffpartikel mit einem Durchmesser ab 23 nm im Abgas nicht übersteigen.
Folgende Vereinbarung wurde getroffen

Der Käufer entbindet den Verkäufer von allen Verpflichtungen, die mit der Tatsache zusammenhängen, dass die Maschine ohne Partikelfilter geliefert, resp. auf den Markt kommt. Der Käufer übernimmt sämtliche Kosten, die aus dem Nichteinhalten der gesetzlichen Vorschriften entstehen können, sollte die Maschine 
1. nicht in einem Steinbruch oder einer Kiesgrube eingesetzt werden,

2. nicht exportiert, sondern in der Schweiz eingesetzt werden,

3. nicht über einen selber oder von Dritten nachgerüsteten Partikelfilter verfügen
4. nicht den technischen Vorschriften angepasst worden sein. 

Gerichtstand

Gerichtsstand für die Beurteilung aller Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist Sitz des Verkäufers.
Ausgestellt in zwei Exemplaren in ……………………………         am    ………………………

Der Verkäufer:

Der Käufer:

Name, Vorname                                         

Name, Vorname                                               .
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